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1 ALLGEMEINES 

1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Auslöser für die vorliegende Bebauungsplanänderung ist die ehemalige noch leerste-
hende Hochrhein-Eggberg-Klinik im Osten des Kurareals der Stadt Bad Säckingen, die 
nun für eine bauliche Wiedernutzbarmachung vorbereitet werden soll. Nachdem das Ge-
bäude und das Grundstück lange Jahre leer Stand, und aufgrund mangelnder Pflege 
und Instandhaltung einen städtebaulichen Missstand darstellte, ist die Stadt Bad Säckin-
gen nun froh, dass ein neuer Grundstücksbesitzer und Investor gefunden wurde, der das 
ehemalige Klinikgelände wieder einer sinnvollen Nutzung zuführen will und damit einen 
wichtigen Beitrag zur Attraktivität des Kurgebiets Bad Säckingen leistet.  

An Nutzungen sollen eine gerontopsychiatrische Pflege- und Therapieeinrichtung mit 
Schwerpunkt für demenziell erkrankte Menschen, ein klassischer Komplex-Standort mit 
Altenpflegeheim, Tagespflege, Gastronomie, Ärzte, Dienstleistungen und Mitarbeiter-
wohnungen und ein Seniorenpark mit ambulanter Pflege zu Hause ermöglicht werden. 
Zusätzlich zur Erweiterung des Nutzungskatalogs sollen auch die durch Baugrenzen de-
finierten überbaubaren Flächen erweitert werden. Im Sinne eines sparsamen Umgangs 
mit Grund und Boden soll dabei das Areal städtebaulich neu geordnet und Möglichkeiten 
einer angemessenen Nachverdichtung, insbesondere in der Höhenentwicklung geprüft 
werden. Der geplante Um- und Neubau der Hochrhein-Eggberg-Klinik berührt mit den 
geplanten Änderungen des Nutzungskatalogs und den Festsetzungen zur überbaubaren 
Fläche und der zulässigen Höhen die Grundzüge der Planung und kann daher nicht 
mehr im Wege der Befreiung realisiert werden. Es ist daher die Änderung des bestehen-
den Bebauungsplans erforderlich. Die vorliegende Änderung dient auch der Sicherung 
der Sanierungsziele des Sanierungsgebiets im Bereich des Kurparks. 

Die Stadt Bad Säckingen möchte die Gelegenheit nutzen auch weitere Bereiche inner-
halb des Kurareals städtebaulich zu ordnen und bauplanungsrechtlich zu sichern. Zum 
einen soll der auf dem Grundstück Flst.-Nr. 589/13 bereits errichtete Kindergarten St. 
Christophorus im Westen des Kurareals im Bebauungsplan nachgeführt werden. Zum 
anderen sollen die Nutzungsschablone und der Nutzungskatalog für das ehemalige 
Krankenhausgebäude dem an dieser Stelle angedachten Gesundheitscampus ange-
passt werden. 

Der bestehende Bebauungsplan „Kurgebiet“ in der Fassung seiner 3. Änderung wird im 
sogenannten beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB geändert. Daher kann auf 
eine Umweltprüfung verzichtet werden. 

Die Planung verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele: 

▪ Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; 
▪ Planungsrechtliche Sicherung von gesundheitsbezogenen Nutzungen innerhalb des 

Kurareals; 
▪ Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Umbau, die Umnut-

zung und die Nachverdichtung der ehemaligen Hochrhein-Eggberg-Klinik; 
▪ Sicherung der Sanierungsziele des Sanierungsgebiets im Bereich des Kurparks; 
▪ Planungsrechtliche Sicherung des bestehenden Kindergartens. 

1.2 Lage des Planungsgebiets / Geltungsbereich  

Die Bebauungsplanänderung umfasst drei Änderungsbereiche innerhalb des Kurgebiets 
der Stadt Bad Säckingen. Der erste Änderungsbereich deckt das Gelände der ehemali-
gen Hochrhein-Eggberg-Klinik ab (Flst.-Nrn. 589/4, 589/9, 589/10, 589/11 und 668/70), 
zwischen der Bergseestraße im Osten und dem innerörtlichen Grünzug im Westen. Der 
zweite Änderungsbereich umfasst den bestehenden Kindergarten auf dem Flurstück Nr. 
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589/13. Der dritte Änderungsbereich soll lediglich die Nutzungsschablone für das ehe-
malige SO-Krankenhaus überdecken. 

 
Lage der Änderungsbereiche 1, 2 und 3 (rote gestrichelte Umrandung), ohne Maßstab, Quelle: Amtliche Geobasisdaten 
© LGL (www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19) und © BKG (www.bkg.bund.de) 

1.3 Flächennutzungsplan 

 
Ausschnitt aus der Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Säckin-
gen, Murg, Rickenbach, Herrischried, Genehmigte Planfassung, März 2023 (ohne Maßstab) 

1 

2 

3 
 

1 

2 
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http://www.bkg.bund.de/
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Der Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) Bad 
Säckingen wurde durch Bekanntmachung der Genehmigung am 30.03.2023 wirksam. 
Die Änderungsbereiche der vorliegenden Bebauungsplanänderung sind im Flächennut-
zungsplan als Sonderbauflächen „Kurzentrum-Kliniken-Gesundheit“ dargestellt. Somit 
sind nur die Änderungsbereiche 1 (Hochrhein-Eggberg-Klinik) und 3 (Gesundheitscam-
pus) aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt. Der Bereich des Kin-
dergartens ist im wirksamen FNP als Sonderbaufläche dargestellt, wird aber im Bebau-
ungsplan als soll als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kinder-
garten“ festgesetzt. Da es sich vorliegend um ein beschleunigtes Verfahren gem. § 13a 
BauGB handelt, kann der Bebauungsplan von den Darstellungen des FNP abweichen. 
Der FNP kann dann im Wege der Berichtigung angepasst werden. 

1.4 Vorhandener Bebauungsplan / Bestehende Rechte 

 
Ausschnitt aus dem Ursprungsbebauungsplan Nr. 52 „Kurgebiet“ mit Rechtskraft vom 28.06.1994, ohne Maßstab, nicht 
genordet mit ungefährer Darstellung der Änderungsbereiche (rote gestrichelte Linie) 

Für die Änderungsbereiche der vorliegenden Bebauungsplanänderung gilt derzeit der 
Bebauungsplan Nr. 52 „Kurgebiet“ in der Fassung seiner 3. Änderung vom 25.04.2016. 
Der Ursprungsbebauungsplan umfasst das ganze Kurgebiet, die bisherigen Änderungen 
betrafen nur bestimmte Teilbereiche.  

Innerhalb des Änderungsbereichs 1 (ehemalige Hochrhein-Eggberg-Klinik) gelten der-
zeit die Vorgaben des Ursprungsbebauungsplans aus dem Jahre 1994 und der 3. Än-
derung, die auch für diesen Bereich aufgestellt wurde. Im Änderungsbereich 2 (Kinder-
garten) sind nur die Festlegungen des Ursprungsbebauungsplans zu beachten. Der 
dritte Änderungsbereich, der nur zur Regelung der Art der baulichen Nutzung mit 
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aufgenommen wird, ist sowohl von dem Ursprungsbebauungsplan als auch von der 3. 
Änderung betroffen. 

1.5 Planungsverfahren / Verfahrensablauf 

Die 4. Änderung des Bebauungsplans „Kurgebiet“ wird gemäß § 13a BauGB als Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Nach § 13a 
BauGB Absatz 1 Satz 1 kann dieses Verfahren für die Wiedernutzbarmachung von Flä-
chen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung angewendet 
werden. Gemäß § 13a Abs. 4 BauGB findet das beschleunigte Verfahren auch für die 
Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen Anwendung. Die nun vorliegende Be-
bauungsplanänderung betrifft drei Bereiche des Kurgebiets in Bad Säckingen. 

Gemäß § 13a Absatz 1 Satz 2 BauGB darf ein Bebauungsplan im beschleunigten Ver-
fahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des 
§ 19 Abs. 2 BauNVO oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt 
weniger als 20.000 m², wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem 
engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzu-
rechnen sind. Innerhalb der vorliegenden Bebauungsplanänderung ist eine Grundfläche 
im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO von insgesamt 10.150 m² zulässig, was deutlich unter 
der Schwelle von 20.000 m² liegt. Sonstige Bebauungsplanverfahren, die in einem zeit-
lichen, räumlichen und sachlichen Zusammenhang stehen, liegen nicht vor. 

Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfah-
rens sind ebenfalls erfüllt, da es darüber hinaus keine Anhaltspunkte für Beeinträchti-
gungen von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung nach der FFH-Richtlinie und 
der Vogelschutzrichtlinie (Natura 2000) gibt. 

Ferner bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 
und Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Abs. 1 BImSchG 
zu beachten sind, da im Plangebiet ausschließlich Nutzungen im Rahmen eines Allge-
meinen Wohngebiets zulässig sind. Von diesen Nutzungen ist kein Störfallrisiko bzw. ein 
Risiko eines schweren Unfalls zu erwarten. 

Die Bebauungsplanänderung kann daher als Bebauungsplan der Innenentwicklung im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt werden. 

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach 
§ 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB. Demnach kann auf eine Umweltprüfung, auf die Erarbeitung 
eines Umweltberichts und auf eine zusammenfassende Erklärung verzichtet werden. 
Darüber hinaus findet die Eingriffsregelung (§ 1a BauGB i. V. m. § 21 BNatSchG) keine 
Anwendung.  

Verfahrensablauf 

14.11.2022 
 

Der Gemeinderat fasst den Aufstellungsbeschluss für die 4. Än-
derung des Bebauungsplans Nr. 52 „Kurgebiet“ und den Erlass 
der örtlichen Bauvorschriften für die Änderungsbereiche 1 (ehe-
malige Hochrhein-Eggberg-Klinik) und 2 (Kindergarten) im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB. Der Gemeinderat 
billigt den Vorentwurf der 4. Änderung und der örtlichen Bauvor-
schriften und beschließt die Durchführung einer freiwilligen früh-
zeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB. 
 

12.12.2022 – 
20.01.2023 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB 
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Anschreiben vom 
28.11.2022 mit Frist 
bis 20.01.2023 
 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 

__.__.____ Der Gemeinderat behandelt die in der frühzeitigen Beteiligung 
eingegangenen Stellungnahmen, billigt den Entwurf der 4. Än-
derung und der örtlichen Bauvorschriften und beschließt die 
Durchführung der Offenlage nach § 3 Abs. 2 und 
§ 4 Abs. 2 BauGB. 
 

__.__.____ – 
__.__.____ 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
 

Anschreiben vom 
__.__.____ mit Frist 
bis __.__.____ 

Beteiligung der der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 

__.__.____ Der Gemeinderat behandelt die eingegangenen Stellungnah-
men und beschließt die 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
52 „Kurgebiet“ und den Erlass der örtlichen Bauvorschriften für 
die Änderungsbereiche 1 (ehemalige Hochrhein-Eggberg-Klinik) 
und 2 (Kindergarten) gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung. 

 

2 KONZEPTION DER PLANUNG 

2.1 Änderungsbereich 1 (ehemalige Hochrhein-Eggberg-Klinik) 

Hochbauliches Konzept 

 
Visualisierung Vorhaben Änderungsbereich 1 (Stand 08/2023) 

Für den Bereich der ehemaligen Hochrhein-Eggberg-Klinik hat der Grundstücksbesitzer 
einen ersten Entwurf vorgelegt, der als Grundlage für die vorliegende Änderung dient. 
Geplant ist der Abriss der zwei dreieckigen Gebäudeflügel. Die von Norden nach Süden 
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quer durchs Grundstück verlaufenden Gebäudeteile sollen erhalten, saniert und ausge-
baut werden. Westlich und östlich davon sind weitere bauliche Ergänzungen geplant: im 
westlichen Teil des Grundstücks ein Gebäude und im östlichen Teil zwei Gebäude mit 
West-Ost-Ausrichtung. Von den Neubauten aus sollen auch eingeschossige Verbin-
dungsbauten zu dem mittleren Kern errichtet werden. In dem Gebäudekomplex werden 
hauptsächlich gesundheitsbezogene Nutzungen, aber auch weitere ergänzende Nut-
zungen, die der Zweckbestimmung des Sondergebiets dienen, untergebracht. 

Mobilität 

Die notwendigen Stellplätze gemäß LBO können auf dem Grundstück (oberirdisch und 
in einer Tiefgarage) bzw. gemäß den bereits bestehenden Vereinbarungen mit der Stadt 
Bad Säckingen an der Bergesseestraße nachgewiesen werden. Als Alternativlösung 
kommt auch die Errichtung eines Parkhauses auf dem benachbarten Flurstück Nr. 595 
in Frage. Auf dem Flurstück Nr. 595 sind momentan ca. 125 Stellplätze untergebracht, 
nach Errichtung des Parkhauses erhöht sich diese Zahl auf 250. Dadurch kann die Situ-
ation im Bereich der ehemaligen Hochrhein-Eggberg-Klinik (HEK) entschärft werden. 
Zudem wird das ganze Kurgebiet von einer Erhöhung der verfügbaren Stellplätze profi-
tieren. Der Bereich ist auch an den ÖPNV angebunden. Die nächstgelegene Haltestelle 
befindet sich im Kreuzungsbereich Bergseestraße – Eggbergstraße – Schwarzer Weg. 
Zusätzlich fährt der City-Bus in das Kurgebiet. 

Geh- und Leitungsrechte 

Dem Charakter eines Kurparks entsprechend sollen auch weiterhin fußläufige Verbin-
dungen über das Gelände der Hochrhein-Eggberg-Klinik hergestellt werden und für die 
Allgemeinheit frei zugänglich sein. Dies ist bereits im Grundbuch gesichert. Der genaue 
Verlauf dieser Wegeverbindungen ist zum jetzigen Planungsstand nicht bekannt, des-
wegen können derzeit im Plan auch keine Gehrechte eingetragen werden.  

Die Verläufe der bestehenden Leitungen (soweit bekannt und geortet) wurden in der 
Planzeichnung aufgenommen. Voraussichtlich werden Teile dieser Leitungen zu einem 
späteren Zeitpunkt unter Berücksichtigung der Neubauten verlegt werden müssen. 

2.2 Änderungsbereich 2 (Kindergarten) 

Nutzung 

Der erst vor Kurzem errichtete Kindergarten soll planungsrechtlich gesichert werden. 
Weitere Änderungen oder Erweiterungen der bestehenden Kinderbetreuungseinrichtung 
sind nicht geplant, deswegen sind die Festsetzungen in diesem Bereich in Anlehnung 
an den Bestand gefasst worden. 

Stellplätze 

Für den Nachweis der gemäß LBO benötigten Stellplätze sind auch Flächen außerhalb 
des Änderungsbereichs herangezogen worden. Diese befinden sich nordwestlich des 
Kindergartens innerhalb des Sondergebiets „SO-Gesundheitscampus“ (ehemaliges 
Sondergebiet „SO-Krankenhaus“).  

Gehrecht 

Der bestehende Weg, der quer durch das Grundstück verläuft, wird in der Planzeichnung 
mit einem Gehrecht gesichert. 

2.3 Änderungsbereich 3 (Gesundheitscampus) 

Um die Umnutzung des leerstehenden Krankenhauses zu einem Gesundheitscampus 
planungsrechtlich vorzubereiten, wird die Art der baulichen Nutzung für diesen Bereich 
überarbeitet. Weitere Änderungen sind nicht vorgesehen, weswegen auch der 
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Geltungsbereich nur die zu ändernde Nutzungsschablone abdeckt. Weitere Folgen er-
geben sich aus der Gebietsabgrenzung dieses Bereichs nicht. 

3 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Auflistung der Gebietsarten aus dem Bebauungsplan „Kurgebiet“ in der Fassung 
seiner 3. Änderung wird um Flächen für den Gemeinbedarf und um das Sondergebiet 
„SO-Gesundheitscampus“ ergänzt. 

Der Nutzungskatalog für das Sondergebiet „SO-Senioren- und Gesundheitszentrum“ 
wurde überarbeitet und neu formuliert, um die angedachten Nutzungen im Bereich der 
ehemaligen Hochrhein-Eggberg-Klinik zu ermöglichen. Um zukünftige Spielräume zu er-
öffnen, aber auch in Anbetracht der Tatsache, dass das Nutzungskonzept noch nicht 
endgültig feststeht, ist der Nutzungskatalog breit gefasst worden. In diesem Bereich sol-
len hauptsächlich gesundheitsbezogene Nutzungen untergebracht werden (Einrichtun-
gen für Senioren oder für Menschen mit Betreuungsbedarf, Räume für freie Berufe und 
Dienstleistungen des Gesundheitswesens, Gewerbebetriebe und Einzelhandelseinrich-
tungen der Gesundheitsversorgung). Ergänzend dazu sind auch weitere Nutzungen zu-
lässig, sofern sie der Hauptnutzung dienen: Schank- und Speisewirtschaften, Dienstleis-
tungen wie Kiosk oder Friseur, Tagungs-, Schulungs- und Veranstaltungsräume, Anla-
gen für soziale Einrichtungen (z. B. für einen Betriebskindergarten), Einzelhandelsbe-
triebe mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten, Gartenanlagen, Nebenanlagen, 
Funktions- und Nebenräume, Garagen, Carports und Stellplätze. Außerdem sollen auch 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, für sonstiges Personal sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die den Gesundheitsbetrieben innerhalb der festge-
setzten Sondergebiete innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 52 
„Kurgebiet“ zugeordnet und dem Sondergebiet „SO Senioren- und Gesundheitszentrum“ 
gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, zulässig sein. Die Mög-
lichkeit Personalwohnungen anbieten zu können, stellt bei der derzeitigen Situation im 
Gesundheitswesen eine unerlässliche Voraussetzung für das Anwerben von Pflegeper-
sonal dar. Um den Charakter des Kurgebiets zu sichern, wird die Unterordnung für Ta-
gungs-, Schulungs- und Veranstaltungsräume auf maximal 10%, für Mitarbeiterwohnun-
gen auf maximal 25% der gesamten Bruttogeschossfläche definiert. Dadurch soll sicher-
gestellt werden, dass diese ergänzenden Nutzungen nicht überhandnehmen und die ge-
sundheitsbezogenen Nutzungen verdrängen. 

Für den Bereich des ehemaligen Krankenhauses werden auch hauptsächlich gesund-
heitsbezogene Nutzungen zugelassen: Räume für freie Berufe und Dienstleistungen des 
Gesundheitswesens, Einrichtungen für Senioren oder für Menschen mit Betreuungsbe-
darf, Tagungs-, Schulungs- und Veranstaltungsräume für Rettungs-, Hilfsdienste oder 
für andere mit der Hauptnutzung verbundene Zwecke, Gewerbebetriebe und Einzelhan-
delseinrichtungen der Gesundheitsversorgung. Ergänzend dazu sind auch weitere Nut-
zungen zulässig, sofern sie der Hauptnutzung dienen: Schank- und Speisewirtschaften, 
Gartenanlagen, Nebenanlagen, Funktions- und Nebenräume, Garagen, Carports und 
Stellplätze. Um eine ausgewogene Nutzungsmischung zu sichern, wird auch in diesem 
Bereich die Unterordnung von Nutzungen klar definiert: Schank- und Speisewirtschaften, 
sonstige Gewerbebetriebe und Einzelhandelseinrichtungen der Gesundheitsversorgung 
dürfen maximal 10% der gesamten Bruttogeschossfläche des Komplexes einnehmen; 
Gebäude sowie Tagungs-, Schulungs- und Veranstaltungsräume für Rettungs- und 
Hilfsdienste oder andere mit der Hauptnutzung verbundene Zwecke dürfen maximal 
30% der gesamten Bruttogeschossfläche des Komplexes betragen. Außerdem sollen 
auch in diesem Bereich Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, für sons-
tiges Personal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die den 
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Gesundheitsbetrieben innerhalb der festgesetzten Sondergebiete innerhalb des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 52 „Kurgebiet“ zugeordnet und dem Sonderge-
biet „SO-Gesundheitscampus“ gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet 
sind, zulässig sein. Entsprechend dem Erbbaurechtsvertrag zwischen der Stadt und dem 
Grundstückseigentümer Landkreis Waldshut wird die Anzahl dieser Mitarbeiterwohnun-
gen auf 25 Wohnungen beschränkt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Wohnnut-
zung gesundheitsbezogene Nutzungen nicht verdrängt. 

Im Bereich der Gemeinbedarfsfläche wird die Unterbringung von Einrichtungen und An-
lagen zur Kinderbetreuung einschließlich der erforderlichen Nebenräume, Nebenanla-
gen, Garagen, Stellplätze und Carports zugelassen. 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die Festsetzung aus der 3. Bebauungsplanänderung, dass mindestens der die Grund-
flächenzahl von 0,75 überschreitende Anteil der unterirdischen baulichen Anlage dauer-
haft mit Humus zu überdecken und zu begrünen ist, wird für den Sondergebiet „SO-
Senioren- und Gesundheitszentrum“ gestrichen. Die Begrünung der Tiefgaragen wird 
unter Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft für die Gesamtfläche der Tiefgaragen geregelt. 

Für die Sondergebiete „SO-Senioren- und Gesundheitszentrum“ und „SO-Gesund-
heitscampus“ werden die Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl aus dem beste-
henden Bebauungsplan übernommen. Für den Kindergarten wird eine Grundflächenzahl 
von 0,3 festgesetzt. Dies entspricht dem jetzigen Verhältnis zwischen Hauptgebäude 
und Gesamtgrundstück. Die Geschossflächenzahl wird auf 0,9 festgesetzt, um bei Be-
darf eine Aufstockung auf drei Geschosse zu ermöglichen. 

Die Gebäudehöhen werden nur im Bereich des Sondergebiets „SO-Senioren- und Ge-
sundheitszentrum“ über die Vorgaben des bestehenden Bebauungsplans hinaus gere-
gelt. Das Baufenster wird unterteilt, um die höheren Bauten von den niedrigen Verbin-
dungsbauten abzugrenzen. Im westlichen Teil des Baufensters sollen zwingend drei 
höchstens sechs Vollgeschosse realisiert werden, die Gebäudehöhe wurde dementspre-
chend festgesetzt. Im mittleren Bereich sind acht Vollgeschosse zulässig. Dies ent-
spricht der Bestandssituation des Kerngebäudes. Durch die festgesetzte Gebäudehöhe 
soll auch ein zusätzliches Nichtvollgeschoss z. B. für Penthousewohnungen ermöglicht 
werden. Im Osten, im Übergang zur bestehenden Wohnbebauung in der Bergseestraße 
sind zwei weitere Baukörper mit zwingend drei höchstens fünf Vollgeschossen zulässig. 
Auch hier wurde die Gebäudehöhe entsprechend festgesetzt. In den Zwischenbereichen 
ist nur ein Vollgeschoss zulässig. 

Um ein übermäßiges In-Erscheinung-Treten von Anlagen, die der solaren Energiege-
winnung dienen oder von technisch bedingten Dachaufbauten (z. B. Anlagen für Lüftung, 
Klima, Technikbrücken) zu vermeiden, wird festgesetzt, dass diese die maximal zuläs-
sige Gebäudehöhe um bis zu 1,5 m überschreiten dürfen. 

3.3 Stellplätze und Garagen 

Für die Unterbringung der notwendigen Stellplätze im Sondergebiet „SO-Senioren- und 
Gesundheitszentrum“ wird eine Stellplatzzone im Osten des Grundstücks festgesetzt. 
Oberirdische Stellplätze sind innerhalb dieser Fläche und innerhalb des Baufensters zu-
lässig. Garagen und Carports sind als hochbaulich in Erscheinung tretende Anlagen nur 
im Baufenster zulässig. Um Spielräume in der Planung zu eröffnen, wird festgesetzt, 
dass Tiefgaragen einschließlich ihrer Zufahrten innerhalb der gesamten Sondergebiets-
fläche zulässig sind. Fahrrad-Stellplätze sind ebenfalls innerhalb der gesamten Sonder-
gebietsfläche zulässig. 
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Für das Kindergartengrundstück wird eine kleine Stellplatzzone festgesetzt, die bereits 
realisierte Stellplätze abdeckt. Darüber hinaus sind Stellplätze innerhalb der Gemeinbe-
darfsfläche nur noch innerhalb des Baufensters zulässig. Fahrrad-Stellplätze sind inner-
halb der gesamten Gemeinbedarfsfläche zulässig. Garagen und Carports sind als hoch-
baulich in Erscheinung tretende Anlagen nur im Baufenster zulässig. Die sonstigen Stell-
plätze für die Kindergartennutzung sind nordwestlich davon innerhalb der Sonderge-
bietsfläche „SO-Gesundheitscampus“ (ehemaliges Sondergebiet „SO-Krankenhaus“) 
realisiert worden. Der Ursprungsbebauungsplan trifft keine konkreten Regelungen für 
Stellplätze in diesem Bereich. Das heißt, dass diese bereits überall innerhalb der Son-
dergebietsfläche „SO-Gesundheitscampus“ zulässig sind. 

3.4 Anpflanzungen 

Um die Durchgrünung der einzelnen Bereiche zu sichern, werden Erhaltungsgebote für 
das Grundstück der ehemaligen Hochrhein-Eggberg-Klinik und das Kindergartengrund-
stück festgesetzt.  

Außerdem werden für die Beschattung, Gliederung und Gestaltung der oberirdischen 
Stellplätze für das Sondergebiet „SO-Senioren- und Gesundheitszentrum“ Baumpflan-
zungen festgesetzt. Für die Begrünung des Grundstücks der ehemaligen Hochrhein-
Eggberg-Klinik werden auch Strauchpflanzungen vorgesehen. In Anbetracht der Tatsa-
che, dass eine Tiefgarage realisiert werden soll, werden keine weiteren Baumpflanzun-
gen festgesetzt. 

Als Begrünungsmaßnahme wird für den Bereich „SO-Senioren- und Gesundheitszent-
rum“ festgesetzt, dass je angefangene 600 m² Grundstücksfläche mindestens 3 Sträu-
cher zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten sind. Vorhandener Gehölze kön-
nen angerechnet werden. Empfohlen werden Straucharten gemäß Pflanzliste im An-
hang. 

Im Bereich des Kindergartens wird zusätzlich zu den Erhaltungsgeboten auch ein allge-
meines Pflanzgebot festgesetzt, dass je angefangene 600 m² eine Baumpflanzung und 
drei Strauchpflanzungen vorsieht. Dabei kann auch hier der Erhalt vorhandener Gehölze 
angerechnet werden. 

Als Artenschutzmaßnahme für den Haussperling ist auf der Fläche F 1 am südlichen 
Rand des „SO-Senioren- und Gesundheitszentrum“ ist eine dichte Strauchpflanzung aus 
gebietsheimischen standortgerechten Sträuchern anzulegen, zu pflegen und dauerhaft 
zu erhalten. Dabei sollen 45 heimische Sträucher leicht zueinander versetzt gemäß 
Pflanzliste im Anhang zu gepflanzt werden. Es sind mindestens zwei volle Vegetations-
perioden Entwicklungszeit bis zur Umsetzung des Vorhabens einzuplanen. Die Entwick-
lungszeit kann auf eine Vegetationsperiode verkürzt werden, wenn Sträucher mit aus-
reichender Pflanzqualität verwendet werden. Diese Maßnahme wird außerhalb des Gel-
tungsbereichs auf städtischen Flächen nach Süden hin noch erweitert und wird daher 
als externe Maßnahme vertraglich gesichert 

Aus Gründen der Verbesserung des Kleinklimas und zur grünordnerischen Gestaltung 
wird eine Regelung für Fassadenbegrünung aufgenommen. Danach sind die Außen-
wände der Gebäude, die keinen Balkon besitzen und deren Fensterabstand mehr als 
3 m beträgt oder die eine fensterlose Fassade aufweisen, bis min. einschließlich des 2. 
Obergeschosses mit rankenden oder schlingenden Pflanzen zu begrünen. Als Richtwert 
gilt 1 Pflanze je 2 lfm Fassadenlänge. Der durchwurzelbare Bodenraum je Pflanze muss 
mindestens 1 m³ betragen. Die Bepflanzungen sind zu pflegen, dauerhaft zu erhalten 
und bei Abgang zu ersetzen.  
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Bestandgebäude werden von dieser Regelung ausgenommen, da es hier möglicher-
weise zu technischen Schwierigkeiten kommen kann, z.B. wenn die Wände im Nach-
hinein z.B. noch mit einer Dämmung versehen werden sollen.  

3.5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 

Zur Reduzierung der Versiegelung wird festgesetzt, dass Wege-, Hof- und Stellplatzflä-
chen in einer wasserdurchlässigen Oberflächenbefestigung auszuführen sind. Flächen, 
auf denen Fahrzeuge gereinigt/gewartet werden und wo ein Lagern von oder Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen zu erwarten ist, sind aufgrund möglicher Verunreini-
gungen des Wassers von dieser Regelung ausgenommen. 

Unbeschichtete oder unbehandelte kupfer-, zink- oder bleihaltige Außenbauteile sind 
ausgeschlossen, da diese durch die Auswaschung von Metallionen den Boden kontami-
nieren können. 

Aus ökologischen und gestalterischen Gründen wird festgesetzt, dass Dächer mit Dach-
neigungen bis 10° zu begrünen sind. Dies dient der landschaftlichen Einbindung und der 
Verbesserung des Wasserhaushalts. Durch die Begrünung kann das anfallende Nieder-
schlagswasser auf den Dachflächen gesammelt, zurückgehalten und zum Teil verduns-
tet werden. Zudem bietet diese Dachbegrünung vielen Tieren und Pflanzen einen Le-
bensraum. Eine Kombination mit Solaranlagen ist erwünscht und deswegen zulässig. 
Aus technischen Gründen wird bei der Substratstärke zwischen Bestandsgebäuden 
(mindestens 8 cm) und Neubauten (mindestens 10 cm) differenziert. 

Tiefgaragen sind mit einer Substratschicht von mindestens 45 cm zu überdecken und zu 
begrünen, soweit sie nicht überbaut sind oder als Wege-, Platz- oder Terrassenfläche 
genutzt werden. Für Gehölzpflanzungen sind mindestens 80 cm Substrathöhe erforder-
lich. Dadurch soll ein Beitrag zur Durchgrünung des Plangebiets sowie zur Verbesserung 
des Wasserhaushalts geleistet werden. 

Um die Durchgängigkeit für Kleintiere zu gewährleisten, müssen Einfriedungen boden-
nah durchlässig sein. 

Da durch den Abriss von Gebäudeteilen 7 Brutstätten des Haussperlings sowie eine 
Brutstätte des Stars verloren gehen, sind im Vorfeld der Umsetzung des Gebäudeabris-
ses ersatzweise insgesamt 21 Nistmöglichkeiten für den Haussperling an den verblei-
benden Bestandsgebäuden (als einzelne Nisthöhlen oder auch Sperlingskoloniehaus 
mit je 3 Nistmöglichkeiten z.B. Modell Schwegler Sperlingskoloniehaus 1SP) sowie 3 
Nistmöglichkeiten für den Star (z.B. Modelle Schwegler Starenhöhle 3S o. 3SV) an Bäu-
men oder an den verbleibenden Bestandsgebäuden im Bebauungsplangebiet anzubrin-
gen. Die Nistkästen sollten nach Nordost, Ost oder Südost exponiert sein und mindes-
tens 3 m über dem Boden montiert werden. Die Nisthilfen sind jährlich außerhalb der 
Vogelbrutzeit zu kontrollieren, zu reinigen und bei Verlust zu ersetzen. Die korrekte An-
bringung der Nisthilfen ist durch eine sachverständige Person zu begleiten. 

4 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Seit der Änderung der Landesbauordnung von 1995 können örtliche Bauvorschriften 
nicht mehr als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen werden. Sie können 
zwar zusammen, d. h. zeitgleich mit einem Bebauungsplan und in verfahrenstechni-
schem Gleichlauf mit dem Bebauungsplan erlassen werden sowie – rein äußerlich – in 
einem Planwerk zusammengefasst werden. Rechtlich gesehen handelt es sich jedoch 
um eigenständige Satzungen. 
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Mit der Aufstellung des Ursprungsbebauungsplans „Kurgebiet“ wurden die Gestaltungs-
regelungen zusammen mit den übrigen Bebauungsvorschriften als Festsetzungen erlas-
sen. Dies wurde auch innerhalb der ersten drei Änderungen nicht überarbeitet. 

Für die Bereiche des Sondergebiets „SO-Senioren- und Gesundheitszentrum“ (Hoch 
rhein-Eggberg-Klinik) und des Kindergartens besteht derzeit die Notwendigkeit, dass 
auch gestalterische Vorgaben gemacht werden. Da es aktuell nicht mehr zulässig ist, 
örtliche Bauvorschriften mit den planungsrechtlichen Festsetzungen zusammenzufüh-
ren, kann auf die Systematik des Ursprungsbebauungsplans „Kurgebiet“ nicht zurück-
gegriffen werden. Deswegen werden für die Änderungsbereiche 1 (Hochrhein-Eggberg-
Klinik) und 2 (Kindergarten) örtliche Bauvorschriften – an die heutigen stadtplanerischen 
Zielsetzungen angepasst – neu erlassen. 

4.1 Dächer 

Dachformen, Dachneigungen und die Festsetzungen zu Dacheindeckungsmaterialien 
sind so gewählt, dass sich die Bebauung städtebaulich in den Standort gut einfügt und 
keine untypischen Materialien verwendet werden. 

Aufgrund der Lage innerhalb des Kurareals und der geplanten Nutzungen werden im 
Änderungsbereich 1 nur flache, begrünte Dächer zugelassen. Gemäß der Bestandsitu-
ation werden für den Kindergarten im Änderungsbereich 2 Dachneigungen zwischen 0° 
und 25° zugelassen. Dabei besteht ab 11° Dachneigung, zusätzlich zu der Dachbegrü-
nung, die Möglichkeit die Dächer auch in braunen oder grauen Farben einzudecken. 

Bei der Dachgestaltung geht es darum, die Reflexion zu verringern und vor allem die 
farbige Gestaltung zu regeln, so dass ein angemessenes Erscheinungsbild der Bebau-
ung gesichert ist. Gerade die Reflexion von großen, spiegelnden Flächen führt häufig zu 
Beeinträchtigungen und Konflikten mit der nachbarschaftlichen Bebauung oder mit dem 
naheliegenden Verkehr. Um diese Konflikte zu minimieren, werden glänzende und spie-
gelnde Materialien ausgeschlossen. Das gilt auch für Dachaufbauten, die der Energie-
gewinnung dienen, die aus blendfreiem Material herzustellen sind. Aus gestalterischen 
und ökologischen Gründen wurden Wellfaserzement und offene Bitumenbahnen als 
Dacheindeckungsmaterial ausgeschlossen. 

4.2 Werbeanlagen 

Die Einschränkung von Werbeanlagen erfolgt zum Schutz des Stadt- und Landschafts-
bildes. Ein übermäßiger „Werbewildwuchs“ soll verhindert werden, gleichzeitig soll den 
Betreibern jedoch eine weitgehende Flexibilität hinsichtlich der Ausgestaltung solcher 
Anlagen geboten werden. Die zulässige Größe der Werbeanlagen wird begrenzt, so 
dass ein übermäßiges In-Erscheinung-Treten vermieden wird. Um zu verhindern, dass 
große Teile der Fassade mit Werbeanlagen zugedeckt werden, wurde die Größe der 
Werbeanlagen am Gebäude auf 10 m² und in der Summe auf 10% der Fassadenfläche 
begrenzt. Die Höhe der freistehenden Werbeanlagen wird auf 12 m begrenzt.  

Auch die Gestaltung der Werbeanlagen wird geregelt, so dass vor allem gestalterisch 
aufdringliche Werbung mit schrillen oder wechselnden Lichteffekten sowie bewegliche 
Schrift- und Bildwerbung und Werbung über Dach ausgeschlossen sind. Diese Festset-
zungen wurden gewählt, um nachbarschaftliche Konflikte zu vermeiden, zum Schutz des 
Orts- und Landschaftsbildes sowie aus Gründen der Verkehrssicherheit. 

4.3 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke 

Aus gestalterischen und ökologischen Gründen sollen die unbebauten Flächen bebauter 
Grundstücke begrünt bzw. gärtnerisch angelegt werden. Stein- und Schottergärten sind 
dabei ausgeschlossen. So soll vermieden werden, dass große Teile des Plangebiets 
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brach liegen und aufgrund der fehlenden Gestaltung und Pflege das Ortsbild negativ 
beeinflussen. Zum Schutz des Ortsbildes sind Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Ab-
fallplätze und Lagerplätze gegenüber dem Straßenraum und anderen öffentlichen Räu-
men dauerhaft abzuschirmen und gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Diese 
Regelungen dienen auch dem Schutz des Erscheinungsbildes des Kurparks als wichtige 
innerörtliche Grünzone. 

4.4 Einfriedungen und Mauern 

Um den „grünen“ Charakter des Kurareals zu entsprechen, sind Einfriedungen nur als 
Hecken oder als Drahtzäune mit Heckenhinterpflanzung zulässig. Stacheldraht wird aus 
gestalterischen Gründen ausgeschlossen. Sockel und Mauern sind bis zu einer Höhe 
von 0,5 m zugelassen, damit bei Bedarf Geländeversprünge aufgefangen werden kön-
nen. 

Aus gestalterischen Gründen wurde festgesetzt, dass die Einfriedungen zu den öffentli-
chen Verkehrsflächen eine Höhe von 1,8 m nicht überschreiten dürfen. Dadurch wird die 
Möglichkeit eröffnet, die zukünftigen Nutzungen gegenüber der Öffentlichkeit abzuschir-
men. 

4.5 Außenantennen 

Um einen unerwünschten Wildwuchs technischer Anlagen zu vermeiden, sollen Außen-
antennen und/oder Parabolanlagen an einem Standort am Gebäude konzentriert wer-
den. 

4.6 Anlagen zum Sammeln und Rückhalten von Niederschlagswasser 

Zur Entlastung der Kanalisation und des Vorfluters soll das anfallende Oberflächenwas-
ser auf das jeweilige Privatgrundstück zurückgehalten und nur gedrosselt an die öffent-
lichen Entwässerungsanlagen angeschlossen werden. Für die Rückhaltung können Re-
tentionsdächer, Retentionsmulden und/oder Retentionszisternen eingesetzt werden. 

Soll alternativ eine Versickerung auf dem Grundstück erfolgen, muss das unver-
schmutzte Niederschlagwasser breitflächig auf dem Grundstück über eine bewachsene 
Bodenschicht versickert werden. Die Bodenbeschaffenheit ist durch eine gutachterliche 
Stellungnahme im Bauantrag nachzuweisen, eine Vorbelastung durch Altlasten ist aus-
zuschließen. Wenn die Herstellung einer bewachsenen Bodenschicht nicht möglich ist 
(z. B. aufgrund der Grundstücksgröße), hat die Versickerung gefiltert über Regenrigolen 
zu erfolgen. Dies dient dem Schutz des Grundwassers. 

5 HINWEISE 

Für die Änderungsbereiche der vorliegenden Bebauungsplanänderung werden gemäß 
den aktuell geltenden Standards Hinweise zu folgenden Themen aufgenommen: Sicht-
felder an Grundstückszufahrten, Artenschutz (Beleuchtung, Zeitpunkt von Baum- und 
Gehölzrodungen, Kollisionsschutz für Vögel bei Glasflächen, Broschüre „Natur in der 
Stadt“), Denkmalschutz, Geotechnik, Bodenschutz, Lage im Heilquellenschutzgebiet, 
Altlasten. 

6 ALTLASTEN 

In den Bebauungsvorschriften wird darauf hingewiesen, dass es innerhalb des Plange-
biets Flächen gibt, die im Altlastenkataster aufgeführt und in den Handlungsbedarf „His-
torische Untersuchung (HU)" auf Beweisniveau „0" eingestuft sind. Betroffen ist fast der 
gesamte Änderungsbereich 1. Diese Einstufung bedeutet, dass die Flächen als potenzi-
ell altlastenrelevant geführt werden, aber noch keine gezielte handlungsbestimmende 
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Sachverhaltsermittlung durchgeführt wurde. Ziel der noch erforderlichen Sachverhalts-
ermittlung ist die Prüfung und Beschreibung von Anhaltspunkten für das Vorliegen einer 
Altlast gemäß § 3 Abs. 1 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV). 
Deswegen sind vor geplanten Baumaßnahmen auf den betroffenen Flächen die erfor-
derlichen Sachverhaltsermittlungen und ggf. weitere daraus resultierende Maßnahmen 
in Abstimmung mit dem Amt für Umweltschutz, Abteilung Altlasten/Gewerbe durchzu-
führen. 

7 UMWELTBEITRAG 

Da es sich um eine Bebauungsplanänderung der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB 
handelt, ist die Durchführung einer Umweltprüfung nicht erforderlich. Auch die Eingriffs-
regelung findet keine Anwendung, wenn innerhalb eines Bebauungsplans (oder einer 
Bebauungsplanänderung) gemäß § 13a BauGB eine zulässige Grundfläche von weniger 
als 20.000 m² festgesetzt wird. Dies ist bei der vorliegenden Planung der Fall. Eine Ein-
griffs- und Ausgleichsbilanz sowie naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen sind 
daher nicht erforderlich.  

Dennoch sind die Belange des Umweltschutzes, insbesondere die Auswirkungen des 
Bebauungsplans auf Fläche, Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere, Klima, Luft und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen auch in diesem Fall zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB). Die Umweltbelange mit Betrachtung des Artenschutzes sind vom Büro fak-
torgruen aus Freiburg ausführlich behandelt worden. Dazu sind der Umweltbeitrag sowie 
eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung der Begründung beigefügt worden. 

8 KOSTEN  

Die Stadt übernimmt ein Viertel der Planungskosten, der größere Anteil wird von dem 
Investor für den Bereich Hochrhein-Eggberg-Klinik getragen. 

9 STÄDTEBAULICHE KENNZIFFERN 

Sondergebiet „SO-Senioren- und Gesundheitszentrum“  ca. 10.799 m² 
Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kindergarten“ ca. 5.029 m² 

Im Bereich des Sondergebiets „SO-Gesundheitscampus“ dient das Deckblatt lediglich 
dazu, die Nutzungsschablone zu überdecken, so dass eine Flächenangabe für diesen 
Bereich entbehrlich ist. 

 

 

 

Bad Säckingen, den  
 
 
 
Alexander Guhl 

  

Bürgermeister  Planverfasser 
 


